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2000

Bekanntmachung
des Beitritts des Thüringen zu dem Abkommen 

über die Errichtung und Finanzierung der 
 Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in 

Düsseldorf vom 24. Juni 1971

Das Land Thüringen ist gemäß Artikel  11 Absatz  4 des 
Abkommens über die Errichtung und Finanzierung der 
Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düssel-
dorf vom 24. Juni 1971 mit Wirkung zum 01.01.2021 dem 
Abkommen beigetreten.

Düsseldorf, den 24. März 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 394

212

Berichtigung des Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 26. März 2021

In Artikel  1 Nummer  21 und Nummer  23 Buchstabe  a 
des Dritten Gesetzes zur Änderung des Krankenhaus-
gestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 9. März 2021 (GV. NRW. S.  272) wird jeweils die 
 Angabe „[18. März 2021]“ durch die Angabe „18. März 
2021“ ersetzt.

Düsseldorf, den 26. März 2021

Der Minister des Inneren 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Ines  V o l l m e i e r

– GV. NRW. 2021 S. 394

2120

Verordnung 
zur Regelung der Qualifi kation der 
Lehrkräfte zur Durchführung des 

theoretischen Unterrichts an Pfl egeschulen

Vom 31. März 2021

Auf Grund des § 3 Absatz 2 des Landesausführungsge-
setzes Pfl egeberufe vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S.  767) verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:

§ 1 Abweichungsmöglichkeit 
gemäß § 3 Absatz 2 des 

Landesausführungsgesetzes Pfl egeberufe

(1) Die nach § 6 Nummer 6 und 7 der Zuständigkeitsver-
ordnung Heilberufe vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 458) 
in der jeweils geltenden Fassung zuständigen Bezirksre-
gierungen können auf Antrag der Pfl egeschule von der 
Umfangsregelung für die in § 3 Absatz 1 des Landesaus-
führungsgesetzes Pfl egeberufe genannten Lehrkräfte für 
die Durchführung des theoretischen Unterrichts an Pfl e-

geschulen nach Maßgabe des § 2 dieser Verordnung ab-
weichen, wenn der ordnungsgemäße Schulbetrieb ander-
weitig nicht sichergestellt werden kann. § 3 Absatz 4 des 
Landesausführungsgesetzes Pfl egeberufe bleibt unbe-
rührt.

(2) Der ordnungsgemäße Schulbetrieb kann regelmäßig 
anderweitig nicht sichergestellt werden, wenn bei statt-
fi ndenden oder geplanten Unterrichtsangeboten das Ver-
hältnis hauptberufl icher Lehrkräfte mit einer Qualifi ka-
tion nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 des Pfl egeberufegeset-
zes dauerhaft nicht mindestens einer Vollzeitstelle auf 25 
Ausbildungsplätze nach §  2 der Durchführungsverord-
nung Pfl egeberufegesetz entspricht.

(3) Genehmigungen nach Absatz 1 für die Anhebung des 
Lehrkräfteanteils sind längstens auf den Ablauf des 31. 
Dezember 2025 zu befristen.

§ 2 Abweichende Umfangsregelung

Abweichend von §  3 des Landesausführungsgesetzes 
Pfl egeberufe ist es unter den Voraussetzungen des §  1 
dieser Verordnung zulässig, dass für die Durchführung 
des theoretischen Unterrichts an Pfl egeschulen hauptbe-
rufl iche Lehrkräfte im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Landesausführungsgesetzes Pfl egeberufe im Umfang von 
bis zu 100 Prozent der benötigten Vollzeitstellen tätig 
werden. Die Regelung gilt unabhängig von der Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler an der jeweiligen Pfl ege-
schule.

§ 3 Inkrafttreten 
und Außerkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2025 außer Kraft.

Düsseldorf, den  31. März 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n 

– GV. NRW. 2021 S. 394

221

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Fachbereiche und 

Abteilungen der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen

Vom 25. März 2021

Auf Grund des §  12 Absatz  1, insoweit nach Anhörung 
des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags und 
Anhörung der Fachhochschule, und des §  17 Absatz  1 
Satz  1, insoweit im Einvernehmen nach Anhörung der 
Fachhochschule mit dem Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft sowie dem Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, des Fachhochschulgesetzes öf-
fentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S.  303), 
die zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 1. März 
2005 (GV. NRW. S. 168) geändert worden sind, verordnet 
das Ministerium des Innern:

Artikel 1

Die Verordnung über die Fachbereiche und Abteilungen 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nord-
rhein-Westfalen in Gelsenkirchen vom 19. Dezember 
2014 (GV. NRW. S. 968) wird wie folgt geändert:

1.  In der Überschrift werden die Wörter „Fachhoch-
schule für“ durch die Wörter „Hochschule für Polizei 
und“ ersetzt und die Wörter „in Gelsenkirchen“ wer-
den gestrichen.

2.  In § 1 werden die Wörter „Fachhochschule für“ durch 
die Wörter „Hochschule für Polizei und“ ersetzt.
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3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „Fachhochschule für“ 
durch die Wörter „Hochschule für Polizei und“ er-
setzt und nach dem Wort „in“ wird das Wort „Bie-
lefeld, “ eingefügt.

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:
   „Das für Inneres zuständige Ministerium kann 

durch Erlass die Einrichtung von zusätzlichen 
Studienstandorten im Einzugsbereich der Abtei-
lungen regeln.“

4.  § 3 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 25. März 2021

Der Minister des Innern
 des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 394

312

Berichtigung des Gesetzes 
zur Stärkung religiöser, weltanschaulicher 
und politischer Neutralität der Justiz des 

Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 26. März 2021

In Artikel 2 Nummer 2 des Gesetzes zur Stärkung religi-
öser, weltanschaulicher und politischer Neutralität der 
Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. März 
2021 (GV. NRW. S. 290) wird die Angabe „[9. März 2021 
(GV. NRW. 290]“ durch die Angabe „9. März 2021 (GV. 
NRW. S. 290)“ ersetzt.

Düsseldorf, den 26. März 2021

Der Minister des Inneren 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Ines  V o l l m e i e r

– GV. NRW. 2021 S. 395

320

Verordnung 
zur elektronischen Aktenführung bei den 
 Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit im 

Land Nordrhein-Westfalen
(eAkten-Verordnung Sozialgerichtsbarkeit – 

eAktVO SG)

Vom 30. März 2021

Auf Grund des § 65b Absatz 1 Satz 2, 3, 4 und 5 des So-
zialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), von denen die 
Sätze 2, 3 und 4 durch Artikel 4 Nummer 3 des Gesetzes 
vom 22. März 2005 (BGBl.  I S.  837) eingefügt worden 
sind und Satz  5 zuletzt durch Artikel  18 Nummer  2 
Buchstabe a des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl.  I 
S. 2208) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Ab-
satz  2 Satz  1 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), der durch Arti-
kel  1 Nummer  2 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. 
NRW. S. 364) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium der Justiz:

§ 1
Anordnung der elektronischen Aktenführung

Bei den in der Anlage bezeichneten Gerichten werden 
die Akten in den durch Verwaltungsvorschrift bekannt zu 
machenden Verfahren elektronisch geführt. Die Bekannt-
machung erfolgt durch Allgemeine Verfügung im Justiz-
ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen. Ak-
ten, die ab dem in der Allgemeinen Verfügung angegebe-
nen Datum neu angelegt werden, werden im Ganzen 
elektronisch geführt. Akten, die zum angegebenen Da-
tum bereits in Papierform angelegt sind, werden im Gan-
zen in Papierform geführt; dies betrifft auch von anderen 
Gerichten oder Spruchkörpern insbesondere wegen Un-
zuständigkeit abgegebene Verfahren, soweit die Akten 
dort zum angegebenen Datum bereits in Papierform an-
gelegt waren.

§ 2
Bildung elektronischer Akten

(1) Elektronische Dokumente sowie in Papierform bei-
behaltene Schriftstücke und sonstige Unterlagen gemäß 
§ 3 Absatz 1 Satz 2, die dieselbe Angelegenheit betreffen, 
sind zu Akten zu vereinigen.

(2) Enthält eine elektronisch geführte Akte sowohl elek-
tronische als auch in Papierform beibehaltene Bestand-
teile, so muss beim Zugriff auf jeden der Teile ein Hin-
weis auf den jeweils anderen Teil enthalten sein.

(3) Elektronisch geführte Akten sind so zu strukturieren, 
dass sie die gerichtsinterne Bearbeitung sowie den Ak-
tenaustausch unterstützen.

§ 3
Übertragung von Papierdokumenten

(1) Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die zu einer 
elektronisch geführten Akte in Papierform eingereicht 
werden, sind in die elektronische Form zu übertragen. 
Ausgenommen sind Schriftstücke und sonstige Unter-
lagen, deren Übertragung wegen ihres Umfanges oder 
ihrer sonstigen Beschaffenheit unverhältnismäßig wäre, 
sowie in Papierform geführte Akten anderer Instanzen 
und Beiakten.

(2) Es ist sicherzustellen, dass das elektronische Doku-
ment mit den vorliegenden Schriftstücken und sonstigen 
Unterlagen bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Die 
Übertragung hat nach dem Stand der Technik zu erfol-
gen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn den Anforde-
rungen der Technischen Richtlinie 03138 Ersetzendes 
Scannen (RESISCAN) des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik in der jeweils geltenden Fas-
sung genügt wird. Eingescannte Leerseiten werden nicht 
gespeichert.

(3) Die in Papierform vorliegenden, in die elektronische 
Form übertragenen Schriftstücke und sonstigen Unterla-
gen können sechs Monate nach der Übertragung ver-
nichtet werden, sofern sie nicht rückgabepfl ichtig sind.

§ 4
Führung und Aufbewahrung elektronischer Akten

Die elektronische Akte ist mit einem elektronischen Da-
tenverarbeitungssystem nach dem Stand der Technik zu 
führen und aufzubewahren, das insbesondere gewähr-
leistet, dass 

1.  die elektronische Akte benutzbar, lesbar und auffind-
bar ist (Verfügbarkeit), 
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2.  die Funktionen der elektronischen Akte nur genutzt 
werden können, wenn sich der Benutzer dem System 
gegenüber identifi ziert und authentisiert (Identifi ka-
tion und Authentisierung), 

3.  die eingeräumten Benutzungsrechte im System ver-
waltet werden (Berechtigungsverwaltung), 

4.  die eingeräumten Benutzungsrechte vom System ge-
prüft werden (Berechtigungsprüfung),

5.  die Vornahme von Veränderungen und Ergänzungen 
der elektronischen Akte im System protokolliert wird 
(Beweissicherung), 

6.  eingesetzte Datensicherungs-Systeme ohne Sicher-
heitsrisiken wiederhergestellt werden können (Wie-
deraufbereitung), 

7.  etwaige Verfälschungen der gespeicherten Daten 
durch Fehlfunktionen des Systems durch geeignete 
technische Prüfmechanismen rechtzeitig bemerkt 
werden können (Unverfälschtheit), 

8.  die Funktionen des Systems fehlerfrei ablaufen und 
auftretende Fehlfunktionen unverzüglich gemeldet 
werden (Verlässlichkeit) und

9.  der Austausch von Daten im System und bei Einsatz 
öffentlicher Netze sicher erfolgen kann (Übertra-
gungssicherheit).

§ 5
Ersatzmaßnahmen

Im Falle anhaltender technischer Störungen beim Be-
trieb der elektronischen Akte kann die Gerichtsleitung 
des von den Störungen betroffenen Gerichts anordnen, 
dass eine Ersatzakte in Papierform geführt wird. Diese 
ist in die elektronische Form zu übertragen, sobald die 
Störung behoben ist.

§ 6
Geltung der Aktenordnungen

Im Übrigen bleiben die Aktenordnungen unberührt.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. März 2021

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h
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Anlage zu § 1 Satz 1 
 
Nr. Gericht 
1. Sozialgericht Düsseldorf 

 
 

– GV. NRW. 2021 S. 395
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320

Zweite Verordnung zur Änderung der 
eAkten-Verordnung Arbeitsgerichtsbarkeit

Vom 30. März 2021

Auf Grund des §  46e Absatz  1 Satz  2, 3 und 4 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, ber. S. 1036), von 
denen die Sätze 2 und 3 zuletzt durch Artikel 16 Num-
mer 3 Buchstabe a des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2208) und Satz 4 zuletzt durch Artikel 16 Nummer 3 
Buchstabe a und b des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S.  2208) geändert worden sind, in Verbindung mit §  1 
Absatz  2 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
26.  Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), der durch Artikel  1 
Nummer  2 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. 
S.  364) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
der Justiz:

Artikel 1

Die Anlage der eAkten-Verordnung Arbeitsgerichtsbar-
keit vom 3. Februar 2020 (GV. NRW. S.  148), die durch 
Verordnung vom 24. November 2020 (GV. NRW. S. 1119) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„Anlage zu § 1 Satz 1

Nr. Gericht
1. Arbeitsgericht Aachen
2. Arbeitsgericht Detmold
3. Arbeitsgericht Duisburg
4. Arbeitsgericht Essen
5. Arbeitsgericht Hamm 
6. Arbeitsgericht Herford
7. Arbeitsgericht Herne
8. Arbeitsgericht Köln
9. Arbeitsgericht Krefeld
10. Arbeitsgericht Mönchengladbach
11. Arbeitsgericht Paderborn
12. Arbeitsgericht Rheine

“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. März 2021

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 398

7123

Prüfungsordnung 
der Bezirksregierung Köln für die 

Durchführung von Abschluss-, Umschulungs- 
und Zwischenprüfungen in dem Ausbildungsberuf 

Fachangestellter/Fachangestellte für 
Medien- und Informationsdienste für das 

Land Nordrhein-Westfalen

Vom 11. Januar 2021

Bekanntgabe des 
Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 1. April 2021

Die Verordnung der Regierungspräsidentin Köln vom 11. 
Januar 2020 gebe ich hiermit bekannt.

Im Auftrag

Dr. Hildegard  K a l u z a

Prüfungsordnung 
der Bezirksregierung Köln für die 

Durchführung von Abschluss-, Umschulungs- 
und Zwischenprüfungen in dem Ausbildungsberuf 

Fachangestellter/Fachangestellte für 
Medien- und Informationsdienste für das 

Land Nordrhein-Westfalen

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschus-
ses vom 11. Januar 2021 und gemäß der Richtlinie „Mus-
terprüfungsordnung für die Durchführung von Ab-
schluss- und Umschulungsprüfungen“ des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 
8.  März 2007, die zuletzt am 14.04.2020 (BAnz AT 
21.12.2020 S. 3) geändert worden ist, erlässt die Bezirks-
regierung Köln als zuständige Stelle nach § 47 Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 62 Absatz 3 Satz 2 und § 79 
Absatz  4 Satz  1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl.  I 
S. 920) die folgende Prüfungsordnung für die Durchfüh-
rung von Abschluss-, Umschulungs- und Zwischenprü-
fungen:

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1
Prüfungsausschüsse

§ 1  Errichtung

§ 2  Zusammensetzung und Berufung

§ 3  Prüferdelegation

§ 4  Ausschluss von der Mitwirkung

§ 5  Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 6  Geschäftsführung

§ 7  Verschwiegenheit

Zweiter Abschnitt:
Vorbereitung der Prüfung

§ 8  Prüfungstermine

§ 9  Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss-, 
Umschulungs- und Zwischenprüfung

§ 10  Zulassung von Absolventen schulischer und 
 sonstiger Bildungsgänge

§ 11  Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

§ 12  Zulassung zur Prüfung

§ 13  Entscheidung über die Zulassung

Dritter Abschnitt:
Durchführung der Prüfung

§ 14  Prüfungsgegenstand

§ 15  Gliederung der Prüfung
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§ 16  Besondere Verhältnisse behinderter Menschen

§ 17  Befreiung von vergleichbaren Prüfungs-
bestandteilen bei der Umschulungsprüfung

§ 18  Prüfungsaufgaben

§ 19  Nichtöffentlichkeit

§ 20  Leitung, Aufsicht und Niederschrift

§ 21  Ausweispfl icht und Belehrung

§ 22  Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

§ 23  Rücktritt, Nichtteilnahme

Vierter Abschnitt:
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 24  Bewertungsschlüssel

§ 25  Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungser-
gebnisse

§ 26  Bewertungsverfahren für die Zwischenprüfung

§ 27  Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen 
oder Nichtbestehen

§ 28  Prüfungszeugnis

§ 29  Bescheid über nicht bestandene Prüfung

Fünfter Abschnitt:
Wiederholungsprüfung

§ 30  Wiederholungsprüfung

Sechster Abschnitt:
Schlussbestimmungen

§ 31  Rechtsbehelfsbelehrung

§ 32  Prüfungsunterlagen

§ 33  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erster Abschnitt:
Prüfungsausschüsse

§ 1 
Errichtung

(1) Die Bezirksregierung Köln errichtet als zuständige 
Stelle für die Abnahme der Abschluss-, Umschulungs- 
und Zwischenprüfungen im Ausbildungsberuf Fachange-
stellter / Fachangestellte für Medien- und Informations-
dienste einen Prüfungsausschuss gemäß §  39 Absatz  1 
Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl.  I S.  920) und 
§ 62 Absatz 3 Satz 1 Berufsbildungsgesetz. Für die Fach-
richtung Medizinische Dokumentation wird ein eigener 
Prüfungsausschuss errichtet.

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach 
§  42 Absatz  2 Berufsbildungsgesetz nehmen die Prü-
fungsleistungen ab.

(3) Bei Bedarf, insbesondere bei einer großen Anzahl von 
Prüfungsbewerberinnen beziehungsweise Prüfungsbe-
werbern und bei besonderen Anforderungen in der Aus-
bildungsordnung, können mehrere Prüfungsausschüsse 
errichtet werden. 

(4) Mehrere zuständige Stellen können nach §  39 Ab-
satz  1 Satz  2 Berufsbildungsgesetz bei einer von ihnen 
gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten. 

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus acht Mitgliedern, 
der Prüfungsausschuss für die Fachrichtung Medizini-
sche Dokumentation besteht aus fünf Mitgliedern. Die 
Mitglieder müssen gemäß § 40 Absatz 1 Berufsbildungs-
gesetz für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die 
Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören je drei Beauftragte 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie zwei Lehrkräfte 
einer berufsbildenden Schule an. Dem Prüfungsaus-
schuss für die Fachrichtung Medizinische Dokumenta-
tion gehören je zwei Beauftragte der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer sowie eine Lehrkraft einer berufsbil-
denden Schule an. Mindestens zwei Drittel der Gesamt-
zahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer sein gemäß § 40 Absatz 2 Sätze 1 
und 2 Berufsbildungsgesetz.

(3) Die Mitglieder werden gemäß §  40 Absatz  3 Satz  1 
Berufsbildungsgesetz von der zuständigen Stelle für eine 
einheitliche Periode, längstens für fünf Jahre berufen.

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden gemäß 
§ 40 Absatz 3 Satz 2 Berufsbildungsgesetz auf Vorschlag 
der im Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden Ge-
werkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Ar-
beitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweck-
setzung berufen.

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen werden ge-
mäß § 40 Absatz 3 Satz 3 Berufsbildungsgesetz im Ein-
vernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von 
ihr bestimmten Stelle berufen.

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender 
Zahl innerhalb einer von der zuständigen Stelle gesetz-
ten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zu-
ständige Stelle insoweit nach pfl ichtgemäßem Ermessen 
gemäß § 40 Absatz 3 Satz 4 Berufsbildungsgesetz.

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach 
Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten gemäß § 40 
Absatz  3 Satz  5 Berufsbildungsgesetz aus wichtigem 
Grunde abberufen werden.

(8) Die Mitglieder haben Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter gemäß § 40 Absatz 2 Satz 3 Berufsbildungsge-
setz. Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie entsprechend.

(9) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitglie-
dern Vorschlagsberechtigten sind über die Anzahl und 
die Größe der einzurichtenden Prüfungsausschüsse so-
wie über die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden wei-
teren Prüfenden zu unterrichten. Die Vorschlagsberech-
tigten werden von der zuständigen Stelle darüber unter-
richtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen 
Mitglieder, Stellvertreter und Stellvertreterinnen sowie 
weiteren Prüfenden berufen wurden.

(10) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamt-
lich. Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, so-
weit eine Entschädigung nicht von anderer Seite ge-
währt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, 
deren Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmi-
gung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. Die 
Entschädigung für Zeitversäumnis hat gemäß §  40 Ab-
satz 6 Berufsbildungsgesetz mindestens im Umfang von 
§ 16 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes 
vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils gel-
tenden Fassung zu erfolgen.

(11) Von den Absätzen 2 und 8 darf gemäß § 40 Absatz 7 
Berufsbildungsgesetz nur abgewichen werden, wenn an-
dernfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses nicht berufen werden kann.

§ 3 
Prüferdelegation

(1) Die zuständige Stelle kann im Einvernehmen mit den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses die Abnahme und 
die abschließende Bewertung von Prüfungsleistungen 
auf Prüferdelegationen übertragen.

(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist 
§  2 Absatz  1 und  2 entsprechend anzuwenden gemäß 
§ 42 Absatz 2 Satz 2 Berufsbildungsgesetz. Die Mitglie-
der der Prüferdelegationen haben Stellvertreterinnen 
beziehungsweise Stellvertreter gemäß §  42 Absatz  2 
Satz 2 Berufsbildungsgesetz.

(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mit-
glieder der Prüfungsausschüsse, deren Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter sowie weitere Prüfende sein, die 
durch die zuständige Stelle nach § 40 Absatz 4 Berufs-
bildungsgesetz berufen worden sind. Für die Berufungen 
gelten §  2 Absatz  3 bis  8 entsprechend. Die Berufung 
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weiterer Prüfender kann auf bestimmte Prüf- oder Fach-
gebiete beschränkt werden.

(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehren-
amtlich. § 2 Absatz 10 gilt entsprechend.

(5) Die zuständige Stelle hat vor Beginn der Prüfung 
über die Bildung von Prüferdelegationen, über deren 
Mitglieder sowie über deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter zu entscheiden. Prüfende können Mitglie-
der mehrerer Prüferdelegationen sein. Sind verschiedene 
Prüfungsleistungen derart aufeinander bezogen, dass de-
ren Beurteilung nur einheitlich erfolgen kann, so müssen 
diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden ab-
genommen werden.

§ 4 
Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige 
der Prüfungsbewerber nicht mitwirken. Angehörige im 
Sinne des Satzes 1 sind:

1.  Verlobte,

2.  Ehegatten,

3.  eingetragene Lebenspartner,

4.  Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,

5.  Geschwister,

6.  Kinder der Geschwister,

7.  Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner der Ge-
schwister und Geschwister der Ehegatten oder des 
eingetragenen Lebenspartners,

8.  Geschwister der Eltern oder

9.  Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pfl egeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie El-
tern und Kind miteinander verbunden sind (Pfl egeel-
tern und Pfl egekinder).

Angehörige sind die im Satz  2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn

1.  in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Bezie-
hung begründende Ehe oder die Lebenspartnerschaft 
nicht mehr besteht,

2.  in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erlo-
schen ist oder 

3.  im Falle der Nummer  9 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab-
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes  1 gegeben sind, ist dies 
der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige 
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss. Im 
letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwir-
ken. Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung 
und Beschlussfassung nicht zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen ge-
gen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes zu 
rechtfertigen, oder wird von einem Prüfl ing das Vorliegen 
eines solchen Grundes behauptet, so hat die betroffene 
Person dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während 
der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz  2 Sätze  2 
bis 4 gelten entsprechend.

(4) Wenn in den Fällen der Absätze  1 bis  3 eine ord-
nungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht 
möglich ist, kann die zuständige Stelle die Durchfüh-
rung der Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss 
übertragen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durch-
führung der Prüfung aus anderen Gründen nicht ge-
währleistet erscheint. Wenn in den Fällen der Absätze 1 
bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung der Prüferdelega-
tionen nicht möglich ist, kann der Prüfungsausschuss die 
Prüfung selber durchführen oder die Durchführung der 
Prüfung auf eine andere Prüferdelegation übertragen.

§ 5 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt, und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen gemäß § 41 Absatz 1 Berufs-
bildungsgesetz nicht derselben Mitgliedergruppe ange-
hören.
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gibt gemäß § 41 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz die 
Stimme des vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag.
(3) Für Prüferdelegationen gilt Absatz  2 Satz  1 und  2 
entsprechend.
(4) In einfachen dringlichen Angelegenheiten können 
Beschlüsse auch im Umlaufverfahren herbeigeführt wer-
den. Das Umlaufverfahren kann in schriftlicher, elektro-
nischer, anderer digitaler Form oder per E-Mail durchge-
führt werden. Ein hierbei gestellter Antrag ist angenom-
men, wenn kein Mitglied fristgemäß widerspricht. 

§ 6 
Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt 
in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss bei der zu-
ständigen Stelle. Einladungen (Vorbereitung, Durchfüh-
rung, Nachbereitung), Protokollführung und Durchfüh-
rung der Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem 
Vorsitz des Prüfungsausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die 
ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Stellver-
tretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unter-
richtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teil-
nehmen, so soll es dies unverzüglich mitteilen. Für ein 
verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied 
einzuladen, welches derselben Gruppe angehören soll.

(3) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend.

(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführen-
den Person und dem Vorsitz zu unterzeichnen. § 26 Ab-
satz 1 bleibt unberührt.

(5) Bei Prüferdelegationen sind die Sitzungsprotokolle 
von allen Mitgliedern zu unterzeichnen. §  26 Absatz  1 
bleibt unberührt.

§ 7 
Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspfl ichten, insbe-
sondere gegenüber dem Berufsbildungsausschuss, haben 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sonstige mit 
der Prüfung befassten Personen über alle Prüfungsvor-
gänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren. 
Dies gilt nicht gegenüber der zuständigen Stelle. Ausnah-
men bedürfen der Einwilligung der zuständigen Stelle.

Abschnitt 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 8 
Prüfungstermine

(1) Die zuständige Stelle bestimmt in der Regel zwei für 
die Durchführung der Abschluss- und Umschulungsprü-
fung maßgebende Zeiträume im Jahr. Für die Zwischen-
prüfung wird in der Regel ein Prüfungszeitraum festge-
legt. Diese Zeiträume sollen auf den Ablauf der Berufs-
ausbildung und des Schuljahres abgestimmt sein. Die 
zuständige Stelle setzt die einzelnen Prüfungstage fest.

(2) Die zuständige Stelle gibt die Prüfungszeiträume 
einschließlich der Anmeldefristen in geeigneter Weise öf-
fentlich mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmel-
defrist bekannt. Wird die Anmeldefrist überschritten, 
kann die zuständige Stelle die Annahme des Antrags 
verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbe-
reiche einheitliche überregionale Aufgaben verwendet, 
sind dafür entsprechende überregional abgestimmte 
Prüfungstage anzusetzen.
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§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss-, 

 Umschulungs- und Zwischenprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist gemäß §  43 Absatz  1 Be-
rufsbildungsgesetz zuzulassen,

1.  wer die Ausbildungsdauer zurückgelegt hat oder wes-
sen Ausbildungsdauer nicht später als zwei Monate 
nach dem Prüfungstermin endet,

2.  wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilge-
nommen sowie einen von der Ausbilderin beziehungs-
weise vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeich-
neten Ausbildungsnachweis nach §  13 Satz  2 Num-
mer 7 Berufsbildungsgesetz vorgelegt hat und

3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den we-
der die Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertre-
terinnen oder Vertreter zu vertreten haben.

(2) Umzuschulende sind zur Abschlussprüfung zuzulas-
sen, wenn 

1.  sie eine angemessene Umschulungszeit zurückgelegt 
haben oder wenn diese nicht später als zwei Monate 
nach dem Prüfungstermin endet und

2.  sie glaubhaft nachweisen, dass sie die notwendigen 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten erworben 
haben. 

(3) Behinderte Menschen sind gemäß §  65 Absatz  2 
Satz 2 Berufsbildungsgesetz zur Abschlussprüfung auch 
zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes  1 
Nummer 2 und Nummer 3 nicht vorliegen.

(4) An der Zwischenprüfung nimmt teil, wessen Berufs-
ausbildungsvertrag in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhältnisse eingetragen ist. Umzuschulende sind 
auf ihren Antrag zur Zwischenprüfung zuzulassen.

§ 10
Zulassung von Absolventen schulischer und 

sonstiger Bildungsgänge

(1) Zur Abschlussprüfung ist gemäß §  43 Absatz  2 Be-
rufsbildungsgesetz ferner zuzulassen,

1.  wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sons-
tigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden 
ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. 
Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er

 a)  nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang 
der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig 
ist,

 b)  systematisch, insbesondere im Rahmen einer sach-
lichen und zeitlichen Gliederung durchgeführt 
wird und

 c)  durch Lernortkooperation einen angemessenen An-
teil an fachpraktischer Ausbildung gewährleistet.

2.  wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach 
der Rechtsverordnung eines Landes die Voraussetzun-
gen nach Nummer 1 erfüllt.

§ 11
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbil-
denden und der Berufsschule gemäß §  45 Absatz  1 Be-
rufsbildungsgesetz vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur 
Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn ihre Leis-
tungen dies rechtfertigen.

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nach-
weist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf 
tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden 
soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbil-
dungszeiten in einem anderen, einschlägigen Ausbil-
dungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 
kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn durch 
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 

gemacht wird, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben hat, die die 
Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bil-
dungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Aus-
land sind dabei gemäß §  45 Absatz  2 Berufsbildungs-
gesetz zu berücksichtigen.

(3) Soldatinnen oder Soldaten auf Zeit und ehemalige 
Soldatinnen oder Soldaten sind nach Absatz 2 Satz 3 zur 
Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministe-
rium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle 
bescheinigt, dass die Bewerberin oder der Bewerber be-
rufl iche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben hat, welche die Zulassung zur Prüfung gemäß § 45 
Absatz 3 Berufsbildungsgesetz rechtfertigen.

§ 12
Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist durch die 
Ausbildenden schriftlich nach den von der zuständigen 
Stelle bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. Die 
Ausbildenden haben die Auszubildenden über die An-
tragstellung zu unterrichten.

(2) In den Fällen der §  9 Absatz  3, 10 und  11 Absatz  2 
und 3 ist der Antrag auf Zulassung zur Prüfung von den 
Prüfungsbewerberinnen und –bewerbern einzureichen.

(3) Örtlich zuständig für die Zulassung ist die zustän-
dige Stelle, in deren Bezirk

1.  in den Fällen der §§  9 und  11 Absatz  1 die Ausbil-
dungs- oder Umschulungsstätte liegt,

2.  in den Fällen der §§ 10 und 11 Absatz 2 und 3 der ge-
wöhnliche Aufenthalt der Prüfungsbewerber liegt und

3.  in den Fällen des § 1 Absatz 3 der gemeinsame Prü-
fungsausschuss errichtet worden ist.

(4) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:

1.  in den Fällen der §§ 9 Absatz 1 und Absatz 2

 a)  eine Bescheinigung über die Teilnahme an vorge-
schriebenen Zwischenprüfungen und

 b)  einen vorgeschriebenen, vom Ausbilder und Auszu-
bildenden unterzeichneten Ausbildungsnachweis 
nach § 13 Satz 2 Nummer 7 Berufsbildungsgesetz,

2.  im Fall des § 11 Absatz 1 zusätzlich zu den Unterla-
gen nach Nummer 1 das letzte Zeugnis oder eine ak-
tuelle Leistungsbeurteilung der zuletzt besuchten be-
rufsbildenden Schule,

3.  in den Fällen des §  10 eine Bescheinigung über die 
Teilnahme an dem schulischen oder sonstigen Bil-
dungsgang und in den Fällen des § 10 Nummer 1 zu-
sätzlich eine Bescheinigung über die Teilnahme an der 
fachpraktischen Ausbildung im Rahmen des schuli-
schen oder sonstigen Bildungsganges,

4.  in den Fällen des § 11 Absatz 2 Sätze 1 und 2 

 a)  einen Tätigkeitsnachweis,

 b)  gegebenenfalls einen Nachweis der Dauer der Be-
rufsausbildung in dem oder in einem anderen ein-
schlägigen Ausbildungsberuf und 

 c)  gegebenenfalls eine glaubhafte Darlegung über 
den Erwerb der berufl ichen Handlungsfähigkeit,

5.  in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 
eine glaubhafte Darlegung über den Erwerb der be-
rufl ichen Handlungsfähigkeit oder eine Bescheinigung 
über den Erwerb der berufl ichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten.

(5) Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und 
fristgerechte Anmeldung zur Prüfung.

§ 13
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschluss- und Umschu-
lungsprüfung entscheidet die zuständige Stelle. Hält sie 
die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so 
entscheidet der Prüfungsausschuss gemäß § 46 Absatz 1 
Berufsbildungsgesetz und § 62 Absatz 3 Berufsbildungs-
gesetz.
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(2) Sofern eine Umschulungsordnung gemäß §  58 Be-
rufsbildungsgesetz oder eine Umschulungsprüfungsrege-
lung gemäß §  59 Berufsbildungsgesetz der zuständigen 
Stelle Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind auslän-
dische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätig-
keit im Ausland gemäß § 61 Berufsbildungsgesetz zu be-
rücksichtigen.

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prü-
fungsbewerbern rechtzeitig unter Angabe des Prüfungs-
tages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung 
über die Nichtzulassung ist den Prüfungsbewerbern 
schriftlich mit Begründung bekannt zu geben.

(4) Die Zulassung kann von der zuständigen Stelle im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss bis zur Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen werden, 
wenn sie aufgrund von gefälschten Unterlagen oder fal-
schen Angaben ausgesprochen wurde.

Abschnitt 3
Durchführung der Prüfung

§ 14
Prüfungsgegenstand

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der 
Prüfl ing die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben hat. 
In ihr soll der Prüfl ing nachweisen, dass er die erforder-
lichen berufl ichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendi-
gen berufl ichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und 
mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für 
die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. 
Die Ausbildungsordnung ist gemäß § 38 Berufsbildungs-
gesetz zugrunde zu legen.

(2) Für Umschulungsprüfungen sind das Ausbildungsbe-
rufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungs-
anforderungen für den Ausbildungsberuf Fachange-
stellte beziehungsweise Fachangestellter für Medien- 
und Informationsdienste gemäß §  60 Berufsbildungsge-
setz zugrunde zu legen.

(3) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwi-
schenprüfung durchzuführen. Sie soll in der Mitte des 
zweiten Ausbildungsjahres stattfi nden und wird entspre-
chend der Ausbildungsordnung durchgeführt. 

(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch, soweit nicht die 
Ausbildungsordnung etwas anderes vorsieht.

§ 15
Gliederung der Prüfung

Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der Aus-
bildungsordnung.

§ 16
Besondere Verhältnisse behinderter Menschen

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen 
Verhältnisse behinderter Menschen berücksichtigt wer-
den. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die 
Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme 
von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmet-
scher für hörbehinderte Menschen gemäß §  65 Absatz  1 
Berufsbildungsgesetz. Die Art der Behinderung ist mit 
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung gemäß § 12 nach-
zuweisen. Die Kompensation der behinderungsbedingten 
Nachteile wird mit einem Antrag auf Nachteilsausgleich 
bei der zuständigen Stelle beantragt und sollte bereits 
bei der Zwischenprüfung erprobt werden.

§ 17
Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 

bei der Umschulungsprüfung

Bei der Umschulungsprüfung gemäß §§  58, 59 Berufs-
bildungsgesetz ist der Prüfl ing auf Antrag von der Able-
gung einzelner Prüfungsbestandteile durch die zustän-
dige Stelle zu befreien, wenn er gemäß § 62 Absatz 4 Be-
rufsbildungsgesetz eine andere vergleichbare Prüfung 
vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungs-
ausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung 

zur Umschulungsprüfung innerhalb von zehn Jahren 
nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prü-
fung erfolgt.

§ 18
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage 
der Ausbildungsordnung oder der Umschulungsordnung 
oder -prüfungsregelung der zuständigen Stelle die Prü-
fungsaufgaben.

(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungs-
ausschuss bei der zuständigen Stelle erstellte oder aus-
gewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu 
übernehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt 
oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entspre-
chend §  2 Absatz  2 zusammengesetzt sind und die zu-
ständige Stelle über die Übernahme entschieden hat.

(3) Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche Prü-
fungsleistungen zu erbringen, soll die Dauer der Prüfung 
300 Minuten nicht überschreiten.

§ 19
Nichtöffentlichkeit

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen und 
Vertreter der obersten Landesbehörden, der zuständigen 
Stelle sowie die Mitglieder und stellvertretende Mitglie-
der des Berufsbildungsausschusses der zuständigen 
Stelle dürfen anwesend sein. Der Prüfungsausschuss 
oder die Prüferdelegation kann im Einvernehmen mit 
der zuständigen Stelle andere Personen als Gäste zulas-
sen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses oder der 
Prüferdelegation beteiligt sein.

§ 20
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom 
gesamten Prüfungsausschuss unbeschadet der Regelun-
gen in § 25 Absatz 2 und 3 abgenommen.

(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss die Aufsichtsführung, die si-
cherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbststän-
dig und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln 
durchgeführt werden.

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift 
auf dem von der zuständigen Stelle vorgegebenen Vor-
druck zu fertigen.

§ 21
Ausweispfl icht und Belehrung

Die Prüfl inge haben sich auf Verlangen des Vorsitzes oder 
der Aufsichtsführung über ihre Person auszuweisen. Sie 
sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, 
die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen 
und Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme 
zu belehren.

§ 22
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfl ing, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinfl ussen oder leistet er Beihilfe zu ei-
ner Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine 
Täuschungshandlung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf-
ling eine Täuschungshandlung begeht oder einen ent-
sprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von 
der Aufsichtsführung festzustellen und zu protokollie-
ren. Der Prüfl ing setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schungshandlung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der 
Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die 
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gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewer-
ten. Soweit Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation 
zur Abnahme und abschließenden Bewertung übertragen 
worden sind, kann die Prüferdelegation die Prüfungs-
leistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten.

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Verhalten die 
 Prüfung so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann, ist er von der Teilnahme aus-
zuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der 
Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsabnahme 
beauftragten Prüfenden getroffen werden. Die endgül-
tige Entscheidung über die Folgen für den Prüfl ing hat 
der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Absatz 3 
gilt entsprechend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsvorschriften.

(5) Liefert ein Prüfl ing eine Prüfungsarbeit ohne ausrei-
chenden Grund nicht rechtzeitig ab, so wird sie mit der 
Note „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. 

(6) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach 
den Absätzen 3 und 4 ist der Prüfl ing zu hören.

§ 23
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfl ing kann nach erfolgter Anmeldung vor Be-
ginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung zurück-
treten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt der Prüfl ing einen Prüfungstermin, so wer-
den bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen 
anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteil-
nahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind 
solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf 
eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigen-
ständig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfl ing an der Prüfung nicht teil, ohne dass 
ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 
0 Punkten bewertet.

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und 
nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes erforderlich.

(5) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes ent-
scheidet die zuständige Stelle. Hält sie einen wichtigen 
Grund für nicht gegeben, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.

Abschnitt 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 24
Bewertungsschlüssel

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Punkte Note als 
 Dezimalzahl

Note in Worten Definition

100 1,0 sehr gut eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht
98 und 99 1,1
96 und 97 1,2
94 und 95 1,3
92 und 93 1,4
91 1,5 gut eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht
90 1,6
89 1,7
88 1,8
87 1,9
85 und 86 2,0
84 2,1
83 2,2
82 2,3
81 2,4
79 und 80 2,5 befriedigend eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht
78 2,6
77 2,7
75 und 76 2,8
74 2,9
72 und 73 3,0
71 3,1
70 3,2
68 und 69 3,3
67 3,4
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Punkte Note als 
 Dezimalzahl

Note in Worten Definition

65 und 66 3,5 ausreichend eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen 
noch entspricht63 und 64 3,6

62 3,7
60 und 61 3,8
58 und 59 3,9
56 und 57 4,0
55 4,1
53 und 54 4,2
51 und 52 4,3
50 4,4
48 und 49 4,5 mangelhaft eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 

dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind46 und 47 4,6
44 und 45 4,7
42 und 43 4,8
40 und 41 4,9
38 und 39 5,0
36 und 37 5,1
34 und 35 5,2
32 und 33 5,3
30 und 31 5,4
25 bis 29 5,5 ungenügend eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst 

 Grundkenntnisse fehlen20 bis 24 5,6
15 bis 19 5,7
10 bis 14 5,8
5 bis 9 5,9
0 bis 4 6,0

(2) Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung al-
ler Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung von Zwi-
schen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 

(3) Die einzelnen Prüfungsleistungen sowie das Gesamt-
ergebnis werden mit einer Dezimalstelle nach dem 
Komma ausgewiesen. Hierbei wird ab einem halben 
Punkt aufgerundet, im Übrigen abgerundet.

§ 25
Bewertungsverfahren, Feststellung 

der Prüfungsergebnisse

(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über 

1.  die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistun-
gen, die er selbst abgenommen hat,

2.  die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt so-
wie

3.  das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprü-
fung.

Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Er-
gebnisniederschriften nach § 27.

(2) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 Berufsbildungsgesetz er-
stellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben kön-
nen automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufga-
benerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium festge-
legt hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt 
werden. Die Ergebnisse sind vom Prüfungsausschuss zu 
übernehmen.

(3) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation 
kann einvernehmlich die Abnahme und Bewertung ein-
zelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungsleistungen, 
deren Bewertung unabhängig von der Anwesenheit bei 
der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei 

seiner oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen 
selbstständig und unabhängig bewerten. Weichen die auf 
der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden 
Prüfenden um nicht mehr als zehn Prozent der erreich-
baren Punkte voneinander ab, so errechnet sich die end-
gültige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden Be-
wertungen. Bei einer größeren Abweichung erfolgt die 
endgültige Bewertung durch ein vorab bestimmtes wei-
teres Mitglied des Prüfungsausschusses oder der Prüfer-
delegation.

(4) Die Bewertung ergibt sich aus dem Maß der sachli-
chen Richtigkeit und Vollständigkeit, der Art und Folge-
richtigkeit von Begründungen, der Gliederung und Klar-
heit der Darstellung, der Ausdrucksweise sowie der äu-
ßeren Form der Arbeit und der Sprachkompetenz. Für 
die äußere Form der Arbeit sowie Orthographie und 
Grammatik sollen in der Regel nicht mehr als fünf 
Punkte vergeben werden.

(5) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach 
§  42 Absatz  2 Berufsbildungsgesetz können zur Bewer-
tung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prü-
fungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, 
insbesondere berufsbildender Schulen, einholen. Im 
Rahmen der Begutachtung sind die wesentlichen Ab-
läufe zu dokumentieren und die für die Bewertung er-
heblichen Tatsachen festzuhalten. Die Beauftragung er-
folgt nach den Verwaltungsgrundsätzen der zuständigen 
Stelle. Personen, die nach §  4 von der Mitwirkung im 
Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als 
Gutachter tätig werden.

(6) Die Noten der schriftlichen Prüfungsarbeiten werden 
den Prüfl ingen nach dem vorläufi gen Beschluss des Prü-
fungsausschusses von der zuständigen Stelle schriftlich 
mitgeteilt.
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§ 26
Bewertungsverfahren für die Zwischenprüfung

(1) Jede Prüfungsarbeit ist von einem von dem jeweili-
gen Prüfungsausschuss zu benennenden Gutachter zu 
beurteilen.

(2) Zu Gutachtern können nur die Mitglieder der Prü-
fungsausschüsse oder Fachlehrerinnenbeziehungsweise 
Fachlehrer, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses 
sein müssen, bestellt werden. Nach Begutachtung stehen 
die Prüfungsarbeiten allen Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

(3) Jedes Mitglied ist berechtigt, eine von dem Urteil des 
Gutachters abweichende Beurteilung mit Begründung 
schriftlich zu vermerken. Der Prüfungsausschuss bewer-
tet die Arbeit endgültig.

(4) Die Prüfungsausschussvorsitzenden übermitteln der 
zuständigen Stelle die Ergebnisse der schriftlichen Ar-
beiten auf einer Zensurenliste mit Angabe von Punkten 
und Noten. Über das Ergebnis der Prüfung erhalten der 
Prüfl ing und der Ausbildende von der zuständigen Stelle 
eine Bescheinigung.

(5) Auf Antrag ist dem Prüfl ing innerhalb von zwei Mo-
naten nach Erhalt der Bescheinigung bei der zuständi-
gen Stelle Einsicht in seine Prüfungsarbeiten zu gewäh-
ren.

§ 27
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über 

Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergeb-
nisse ist eine Niederschrift auf den von der zuständigen 
Stelle genehmigten Formularen zu fertigen. Sie ist von 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses beziehungs-
weise der Prüferdelegation zu unterzeichnen und der zu-
ständigen Stelle unverzüglich vorzulegen.

(2) Dem Prüfl ing soll unmittelbar nach Feststellung des 
Gesamtergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob er 
die Prüfung bestanden oder nicht bestanden hat. Hierü-
ber erhält der Prüfl ing eine vom Vorsitz zu unterzeich-
nende Bescheinigung. Kann die Feststellung des Prü-
fungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleis-
tung getroffen werden, so hat der Prüfungsausschuss 
diese unverzüglich zu treffen und dem Prüfl ing mitzutei-
len. Diese Mitteilung kann auch durch die zuständige 
Stelle erfolgen.

(3) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergeb-
nisse der Zwischen- und Abschlussprüfung des Auszu-
bildenden übermittelt gemäß §§ 37 Absatz 2 Satz 2 und 
48 Absatz 1 Satz 2 Berufsbildungsgesetz.

§ 28
Prüfungszeugnis

(1) Über die Abschluss- oder Umschulungsprüfung er-
hält der Prüfl ing von der zuständigen Stelle ein Zeugnis 
gemäß § 37 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz. Der von der 
zuständigen Stelle vorgeschriebene Vordruck ist zu ver-
wenden.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält

1.  die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 
Berufsbildungsgesetz“ oder „Prüfungszeugnis nach 
§ 62 Absatz 3 in Verbindung mit § 37 Absatz 2 Berufs-
bildungsgesetz“,

2.  die Personalien des Prüfl ings (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum),

3.  die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrich-
tung,

4.  die Ergebnisse (Punkte und Noten) der Prüfungsbe-
reiche und das Gesamtergebnis (Dezimalwert und 
Note),

5.  das Datum des Bestehens der Prüfung und

6.  die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschrif-
ten des Vorsitzes des Prüfungsausschusses und der be-
auftragten Person der zuständigen Stelle mit Siegel.

Die Zeugnisse können zusätzliche nicht amtliche Bemer-
kungen zur Information enthalten, insbesondere über die 
Einordnung des erworbenen Abschlusses in den Deut-
schen Qualifi kationsrahmen oder auf Antrag der geprüf-
ten Person über während oder anlässlich der Ausbildung 
erworbene besondere oder zusätzliche Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine 
englischsprachige und eine französischsprachige Über-
setzung beizufügen. Auf Antrag des Auszubildenden ist 
das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfeststellungen 
auf dem Zeugnis auszuweisen. Der Auszubildende hat 
den Nachweis der berufsschulischen Leistungsfeststel-
lungen dem Antrag beizufügen gemäß § 37 Absatz 3 Be-
rufsbildungsgesetz.

§ 29
Bescheid über nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfl ing 
und seine gesetzlichen Vertreter von der zuständigen 
Stelle einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, 
welche Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprü-
fung nicht mehr wiederholt werden müssen gemäß § 30 
Absatz  2 bis 3. Die von der zuständigen Stelle vorge-
schriebenen Formulare sind zu verwenden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs-
prüfung gemäß § 30 ist hinzuweisen.

Abschnitt 5
Wiederholungsprüfung

§ 30
Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zwei-
mal wiederholt werden gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 Be-
rufsbildungsgesetz. Es gelten die in der Wiederholungs-
prüfung erzielten Ergebnisse.

(2) Hat der Prüfl ing bei nicht bestandener Prüfung in ei-
ner selbstständigen Prüfungsleistung gemäß §  23 Ab-
satz  2 Satz  2 mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht, so ist diese auf Antrag des Prüfl ings nicht zu wie-
derholen, sofern der Prüfl ing sich innerhalb von zwei 
Jahren – gerechnet vom Tag der Feststellung des Ergeb-
nisses der nicht bestandenen Prüfung an – zur Wiederho-
lungsprüfung anmeldet. Die Bewertung in einer selbst-
ständigen Prüfungsleistung gemäß § 23 Absatz 2 Satz 2 
ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu überneh-
men.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin gemäß § 8 wiederholt werden.

(4) Eine vollständig abgelegte Zwischenprüfung kann 
nicht wiederholt werden.

Sechster Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 31
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsaus-
schüsse der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftli-
chen Bekanntgabe an den Prüfl ing mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung gemäß §  70 der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl.  I S.  686), die zuletzt durch Artikel  1 des 
 Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geän-
dert worden ist und nach dem Justizgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW S. 30), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. September 2020 
(GV. NRW. S. 818) geändert worden ist, zu versehen. 

§ 32
Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Prüfl ing binnen der gesetzlich vorge-
gebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht 
in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftli-
chen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften 
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gemäß § 27 Absatz 1 15 Jahre aufzubewahren. Die Auf-
bewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungs-
bescheides nach § 28 Absatz 1 beziehungsweise § 29 Ab-
satz 1. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch 
das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

§ 33
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Prüfungsordnung der Bezirksre-
gierung Köln für die Durchführung von Abschluss- und 
Umschulungsprüfungen in dem Ausbildungsberuf Fach-
angestellter/ Fachangestellte für Medien- und Informati-
onsdienste für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. 
Mai 2011 (GV.  NRW.  2012 Nummer  4 vom 9. Februar 
2012  S.  81 bis 94) sowie die Prüfungsordnung für die 
Zwischenprüfung im Ausbildungsberuf Fachangestellte/
Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste 
vom 28. September 1999 außer Kraft.

Die Regierungspräsidentin Köln

Gisela  W a l s k e n

– GV. NRW. 2021 S. 398

77

Zehnte Satzung 
zur Änderung der Satzung des Wupperverbandes 

Bekanntmachung des Wupperverbandes

Vom 17. Dezember 2020

Auf Grund des §  10 Absatz  1 in Verbindung mit den 
§§ 11 und 14 Absatz 1 des Wupperverbandsgesetzes vom 
15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993, S.  40), von denen 
§  11 zuletzt durch Artikel  11 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S. 559) geändert worden ist, hat die Ver-
bandsversammlung am 17. Dezember 2020 folgende Än-
derung der Satzung des Wupperverbandes vom 9. August 
1994 (GV. NRW. S.  692), die zuletzt durch Satzung vom 
6. Dezember 2018 (GV. NRW. 2019, S. 116) geändert wor-
den ist, beschlossen:

In § 3 Absatz 1 wird Spiegelstrich 5 wie folgt gefasst: 

„– Gewässerunterhaltungsbeitrag A – Vorfl utsicherung – 
Erschwernisanteil Kontrollstellen –“.

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in 
Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Wupperverbands-
gesetzes gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c)  der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)  der Form-oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. Ja-
nuar 2021 -Az.: IV-1 072 080 03- gemäß §  11 Absatz  2 
des Wupperverbandsgesetzes genehmigte Satzungsände-
rung sowie der Hinweis gemäß § 11 Absatz 5 des Wup-

perverbandsgesetzes werden hiermit gemäß §  11 Ab-
satz 4 des Wupperverbandsgesetzes bekanntgemacht.

Wuppertal, den 10. Februar 2021

Der Vorstand

W u l f

– GV. NRW. 2021 S. 406

Berichtigung
der Bekanntmachung zur 1. Änderung des 

 Regionalplans Düsseldorf (RPD)
für den Planungsraum Düsseldorf
– Mehr Wohnbauland am Rhein – 

gemäß § 2 Absatz 3 Landesplanungsgesetz
Nordrhein-Westfalen (LPlG)

Vom 25. März 2021

Der Regionalrat Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 25. 
Juni 2020 die 1. Änderung des Regionalplans für den 
Planungsraum Düsseldorf – Mehr Wohnbauland am 
Rhein – aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf mit Bericht vom 6. Juli 2020 – Aktenzeichen: 
32.01.02.01-01_RPÄ-117 – gemäß § 19 Absatz 6 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des 
Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Ver-
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungs-
behörde) sowie der Stadt Düsseldorf, der Stadt Krefeld, 
der Stadt Mönchengladbach, der Stadt Remscheid, der 
Stadt Solingen, der Stadt Wuppertal, dem Kreis Kleve, 
der Gemeinde Bedburg-Hau, der Stadt Emmerich am 
Rhein, der Stadt Geldern, der Stadt Goch, der Gemeinde 
Issum, der Stadt Kalkar, der Gemeinde Kerken, der 
Stadt Kevelaer, der Stadt Kleve, der Gemeinde Kranen-
burg, der Stadt Rees, der Gemeinde Rheurdt, der Stadt 
Straelen, der Gemeinde Uedem, der Gemeinde Wachten-
donk, der Gemeinde Weeze, dem Kreis Mettmann, der 
Stadt Erkrath, der Stadt Haan, der Stadt Heiligenhaus, 
der Stadt Hilden, der Stadt Langenfeld (Rheinland), der 
Stadt Mettmann, der Stadt Monheim am Rhein, der 
Stadt Ratingen, der Stadt Velbert, der Stadt Wülfrath, 
dem Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Dormagen, der Stadt 
Grevenbroich, der Stadt Jüchen, der Stadt Kaarst, der 
Stadt Korschenbroich, der Stadt Meerbusch, der Stadt 
Neuss, der Gemeinde Rommerskirchen, dem Kreis Vier-
sen, der Gemeinde Brüggen, der Gemeinde Grefrath, der 
Stadt Kempen, der Stadt Nettetal, der Gemeinde Nieder-
krüchten, der Gemeinde Schwalmtal, der Stadt Tönis-
vorst, der Stadt Viersen und der Stadt Willich zur Ein-
sicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 159 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungs-
gesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
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seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

Gegen die 1. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 25. März 2021

Der Minister 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2021 S. 406
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